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Studiengang: Magister Theologiae 

Freisemesterkompass (3. Studienjahr) 

In Ihren beiden Freisemestern haben Sie die Möglichkeit, eine andere Universität kennenzulernen. 

Bitte achten Sie darauf, Veranstaltungen gemäß den untenstehenden Modulen, die während Ihrer 

Abwesenheit in Augsburg angeboten werden, zu besuchen. Die nachfolgenden Informationen geben 

Auskunft über wichtige Vor- und Nachbereitungen der Freisemester sowie das voraussichtliche Stu-

dienangebot an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg ab dem Winterse-

mester 2021/22. 

1. Hinweise für das Studium im „Freijahr“ für Studierende des Magister Theologiae 

1.1. Vorbereitung des Freijahres 

Aufgrund der damit verbundenen Konsequenzen für den Studienverlauf empfiehlt die Fakultät, die 

für eine ein- oder zweisemestrige Externitas am besten geeignete Studienphase mit der Studienbera-

tung zu klären.  

Für das auswärtige Studium kann jeder Hochschulstandort gewählt werden, der einen katholisch-

theologischen und kanonisch anerkannten Studiengang anbietet, der in Umfang und Gestaltung dem 

Augsburger Magister Theologiae entspricht.  

Den Studierenden, die die Absolvierung eines Freijahres anstreben, wird dringend empfohlen, recht-

zeitig vorher und spätestens im Verlauf des der Externitas vorangehenden Semesters ein Beratungs-

gespräch bei dem/der Fakultätsassistenten/in zu vereinbaren. Zu diesem Termin ist eine Aufstellung 

mitzubringen, aus der hervorgeht, welche Veranstaltungen der/die Studierende im Freijahr zu bele-

gen plant, damit in der Beratung eine Klärung von Anerkennungsmöglichkeiten stattfinden kann. Im 

Idealfall sollten die gewählten Veranstaltungen möglichst genau dem von der Augsburger Ordnung 

vorgesehenen regulären Studienverlauf entsprechen, über den ein Musterstudienplan informiert.  

Über die Anerkennung von extern erbrachten Studienleistungen (ECTS) sollte zur Gewährleistung 

einer besseren Planbarkeit des Studienverlaufs vorab ein Learning Agreement getroffen und vom 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestätigt werden (bei Erasmus+ ist eine Anerkennungsverein-

barung verpflichtend). Die Leistungsnachweise müssen hinsichtlich der Benotung den Vorgaben der 

Augsburger Prüfungsordnung entsprechen. Den Studierenden wird dringend geraten, alle extern 

belegten Lehrveranstaltungen mindestens mit einer Teilprüfung abzuschließen, wenn die Absolvie-

rung einer Modulgesamtprüfung nicht möglich ist. 
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1.2. Rückkehr nach dem Freijahr 

Nach der Rückkehr aus dem Freijahr wird bei der Anerkennung wie folgt verfahren: Die Anerkennung 

erfolgt auf Antrag des/der Studierenden gemäß der in § 14 der Prüfungsordnung für den Magister 

Theologiae vorgegebenen Regelungen.  

Eine Anerkennung von extern erbrachten Prüfungsleistungen ist möglich, soweit nach Maßgabe des 

Prüfungsausschusses hinsichtlich Leistungspunkten und Inhalten eine Entsprechung zu den von der 

Augsburger Ordnung vorgesehenen Anforderungen besteht.  

Sollten die extern erbrachten Leistungen nicht ausreichen, um das gemäß der Augsburger Ordnung 

vorgesehene Studienpensum des auswärtig verbrachten Studienabschnitts zu erfüllen, sind nach der 

Rückkehr nach Augsburg gemäß einer Absprache mit dem Prüfungsausschussvorsitzenden individuell 

zugeschnittene Ergänzungsprüfungen abzulegen. Dies gilt auch für die Komplettierung von Modulen 

der Augsburger Ordnung, in denen im auswärtigen Studium Teilleistungen, aber keine Gesamtprü-

fungen abgelegt wurden. 
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2. Studienangebot der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg 

Freisemester Modell 1 [Beginn im ungeraden Kalenderjahr] 

 WiSe ungerade (Bsp.: 2021/22) SoSe gerade (Bsp.: 2022) 
 

KTH-0900 
 

 

 (1) Mittlere und neue KG: 
Kirchengeschichte des Mittelalters 
[VL-2 SWS] 
 
(4) Theologie des geistlichen Lebens: 
Biblische Spiritualität 
[VL-2 SWS] 

 

(2) Moraltheologie: 
Gewissen, Werte, Normen und die Begrün-
dung sittlicher Urteile 
[VL-2 SWS] 
 
(3) Kirchenrecht: 
Heilungs- und Verkündigungsrecht 
[VL-2 SWS] 

 

KTH-1000 
 

  

(4) Kirchenrecht: 
Verfassungsrecht 
[VL-2 SWS] 
 
(5) Dogmatik: 
Ekklesiologie 
[VL-2 SWS] 

 

(1) Neutestamentliche Wissenschaft: 
Aspekte der Gemeindebildung und Institu-
tionsentwicklung im NT [VL-2 SWS] 
 
(2) Mittlere und neuere KG: 
Kirchengeschichte der Reformationszeit 
und des Zeitalters der Konfessionalisierung 
[VL-2 SWS] 

 

KTH-1100 
 

 

(2) Dogmatik: 
Allgemeine Sakramentenlehre 
[VL-1 SWS] 
 
(4) Pastoraltheologie: 
Sakramentenpastoral in religionspluraler 
Gesellschaft 
[VL-2 SWS] 

 

(1) Liturgiewissenschaft: 
Die Feier der Eucharistie als zentraler Glau-
bensvollzug der Kirche 
[VL-2 SWS] 
 
(3) Dogmatik: Spezielle Sakramentenlehre I 
(Sakramente der Initiation) 
[VL-2 SWS] 

 

KTH-1300 
 

 

(2) Christliche Sozialethik: 
Kultur, Medien und Ethik 
[VL-2 SWS] 
 
(3) Liturgiewissenschaft: 
Feiern der Eingliederung in die Kirche (Tau-
fe und Firmung) 
[VL-2 SWS] 

 

(1) Pastoraltheologie: 
Christliche Gemeinde im Dialog mit der 
Welt von heute: Mission und Diakonie 
[VL-2 SWS] 
 
(4) Didaktik des Katholischen Religionsun-
terrichts und Religionspädagogik: 
Didaktik des Katholischen Religionsunter-
richts 
[VL-2 SWS] 

 

KTH-1400 
 

 

(2) Neutestamentliche Wissenschaft: 
Das Urchristentum in seiner Multireligiösen 
Welt 
[VL-2 SWS] 

 

(1) Alttestamentliche Wissenschaft: 
Das Alte Testament – Brücke zwischen 
Juden und Christen 
[VL-2 SWS] 
 
(3) Fundamentaltheologie: 
Fundamentaltheologischer Zyklus 3:  Kirch-
lichkeit und Religionen 
[VL-2 SWS] 
 
(4) Philosophie: 
Über den Geschmack für das Unendliche – 
Religionsphilosophie 
[VL-2 SWS] 
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Freisemester Modell 2 [Beginn im geraden Kalenderjahr] 

 WiSe gerade (Bsp.: 2022/23) SoSe ungerade (Bsp.: 2023) 

 

KTH-0600 
 

 

(2) Dogmatik: Schöpfungslehre/ 
Theologische Anthropologie 
[VL-2 SWS] 
 
(3) Moraltheologie: 
Zentrale Themen der theologisch-ethischen 
Tradition 
[VL-2 SWS] 

 

(1) Alttestamentliche Wissenschaft: 
Schöpfungstheologie und Menschenschöp-
fung im Alten Testament 
[VL-2 SWS] 
 
(4) Philosophie: Philosophische Anthropo-
logie und Philosophie des Geistes 
[VL-2 SWS] 

 

KTH-0700 
 

 

(2) Neutestamentliche Wissenschaft: 
Die Botschaft Jesu und ihre Entfaltung in 
den synoptischen Evangelien  
[VL-2 SWS] 
 
(3) Alte Kirchengeschichte: 
Patrologie/Gotteslehre in der Patristik 
[VL-2 SWS] 
 
(4) Dogmatik: Trinitarische Gotteslehre 
[VL-2 SWS] 
 
(5) Fundamentaltheologie: Fundamental-
theologischer Zyklus 1: Der eine Gott in 
Glauben und Wissen 
[VL-1 SWS] 

 

(1) Alttestamentliche Wissenschaft: 
Die Rede von Gott im Alten Testament – 
Theologie des Alten Testaments I 
[VL-1 SWS] 
 
 
(6) Philosophie: 
Philosophische Gotteslehre 
[VL-2 SWS] 
 

 

KTH-0800 
 

 

(1) Alttestamentliche Wissenschaft: 
Prophetie und Eschatologie – Theologie des 
Alten Testaments II 
[VL-1 SWS]  
 

 

(2) Neutestamentliche Wissenschaft: 
Christologie im Neuen Testament 
[VL-2 SWS] 
 
(3) Alte Kirchengeschichte und Patrologie: 
Christologie in der Patristik 
[VL-2 SWS] 
 
(4) Dogmatik: Christologie 
[VL-3 SWS] 
 
(5) Fundamentaltheologie: 
Fundamentaltheologischer Zyklus 2: Jesus 
Christus als Offenbarung Gottes 
[VL-2 SWS] 

 

KTH-1200 
 

 

(3) Christliche Sozialethik: 
Gesellschaftliche Ordnungsstrukturen 
[VL-2 SWS] 
 
(5) Philosophie: 
Philosophische Ethik: Personen, ihre Hand-
lungen und ihre Pflichten 
[VL-2 SWS] 

 

(1) Alttestamentliche Wissenschaft: 
Ethisches Handeln im Alten Testament 
[VL-1 SWS] 
 
(2) Moraltheologie: 
Brennpunkte Katholischer Ehe- und Sexu-
almoral 
[VL-2 SWS] 
 
(4) Kirchenrecht: Staatskirchenrecht 
[VL-1 SWS] 
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KTH-1500: Seminare und Praktika (semesterunabhängig) 

 
 
 
KTH-1500 
 

 
1 Seminar aus der Biblischen Theologie* 

 
1 Seminar aus der Historischen Theologie*  

 
1 Seminar aus der Systematischen Theologie* 

 
1 Seminar aus der Praktischen Theologie* 

 
Schulpraktikum* 

 
Offenes Praktikum* 

 

*Die nähere Aufschlüsselung dieser Bereiche entnehmen Sie dem Modulhandbuch. 


